
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/17 13Os87/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1974

Norm

StPO §281 Abs1 Z4 B

StPO §285f

StPO §345 Abs1 Z5

Rechtssatz

Der OGH ist berechtigt, eine Krankengeschichte betre;end den Angeklagten beizuscha;en, um beurteilen zu können,

ob die Abweisung eines diesbezüglichen Beweisantrags durch das Erstgericht einen dem Angeklagten nachteiligen

Einfluß üben konnte oder nicht.
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